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Schlnßbestinimung.
17. Dieses Reglement tritt unter Aufhebung

der bisherigen Reglements über die Leitung und
Verwaltung der Provinzial-Tanbstummen- und
-Blindenanstalten der Rheinprovinz am I.April
1912 in Kraft.

Festgestellt durch Beschluß des 52. Rheinischen
Provinzillllnndtags vom 6. März 1912 und ge¬
nehmigt von den Herren Ministern der geistlichen
und Unterrichtsangelegenheiten und des Innern
vom 2. April 1912.

§ 17. Schlußbestimmung.
Dieses Reglement tritt unter Aufhebung des

bisherigenReglements für die Ausführung des
Gesetzes,betreffend die Beschuluug blinder und
taubstummer Kinder, vom 7. August 1911 (GS.
S. 168) und für die Leitung und Verwaltung
der Provinzial-Tanbstummen- und -Blinden¬
anstalten der Nheinprouinz am 1. Mai 1932
in Kraft.

Knlage 12.
(DrucksacheNr.10.)

Vericht und Antrag
des provinzialausschusses,

betreffend Kuflösung der Heilstätte Fichtenhain
und Fortführung des landwirtschaftlichen Vetriebes der Knstalt

als „provinzialgut Fichtenhain".

Das im Jahre 1906 für katholische schuleutlasseueJungen errichtete Provinzial-Erziehungsheim
Fichtenhain bei Krefeld ist dnrch Beschluß des 77. Provinziallnndtages mit dem 15. Mai 1930 als solche
aufgelöst worden, da die Anstalt infolge des Rückgangesdes Zöglingsbestandes weiterhin nicht mehr
für Fürsorgeerziehungszweckenotwendig war. Zu gleicher Zeit nahm die Zahl der Trinker, für die
von den VezirksfürsorgeverbändenAnstaltsuntcrbringnng beantragt wurde, so start zu, daß auf eine
Erweiterung und Verbesserung der bisherigen geschlossenen Fürsorgeeinrichtungen für Trinker nicht
verzichtet werden konnte. Ein Ausbau des Triukerheimes in Vrauweiler durch Schaffung neuer Unter¬
kunftsräume, Verbesserung der Werkstätten und Vergrößerung des landwirtschaftlichenGrundbesitzes
kam aus finanziellen Gründen nicht in Frage. Dagegen wurde vou der Austaltstommissiouund dem
Provinzialnnsschuß in Übereinstimmung mit den Verbänden der öffentlichen und freien Wohlfahrts¬
pflege in der Rheinprovinz die Nutzbarmachungder freiwerdenden Anstalt Fichtenhain als Einrichtung
der geschlosseueuTrinkerfürforge begrüßt um so mehr, als die Schaffung der neuen Anstalt die Weiter¬
benutzungder Gebäude und die Weiterbeschäftiguugdes Personals ermöglichte. Schließlich bot sich hier
zugleich auch die Möglichkeit zu einer Entlastung der überfüllten Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten.
Seit 1924 hatte nämlich die Zahl der anstaltspflegebedürftigen Geisteskrankenin einer ganz anßer-
gewühnlichenWeife zugenommen. Sie war vom 1. April 1928 bis 31. März 1929 um 974 uud in dem
Halbjahr vom 1. April 1929 bis 30. September 1929 nm weitere 488 Kranke gestiegen. Infolgedessen
waren, sowohl in den Provinzial-Heil- nnd Pflegeanstalten, wie auch in den vom RheinischenLandes-
fürsorgeverbande benutzten Privatanstalten, die freien Plätze wesentlichzusammengeschmolzen. Für
weitere Zugänge für die nächsten 2 Jahre standen nur noch etwa 400 Plätze in Aussicht, die erst verfüg¬
bar wurden, nachdem die damals geplanten Umbanten und die im Gange befindlichenNeubauten ver¬
schiedener Anstalten vollendet waren. Da sich nun die Möglichkeit bot, nach Fichtenhain neben den ent¬
mündigten Trinkern auch geisteskranke Trinker und harmlose, arbeitsfähige Geisteskranke aus den Heil-
und Pflegeanstalten zu überführen, wodurch diese Anstalten entlastet und Plätze freigemacht werden
konnten für Nenaufnahmen, so stimmte der Provinziallandtag der Schaffung der Heilstätte Fichten¬
hain zu.

Inzwischen haben die wirtschaftlichen Schwierigkeitender Kommunalverbände allenthalben zu einer
weitgehenden Veschränluug der Fürsorgeleistungen in der Wohlfahrtspflege und vielfach zu völligem
Abbau der freiwilligen Aufgaben geführt. Diefe Entwicklnng wirkt sich in der Provinzial-Heilstätte
Fichtenhain in einer erheblichen Unterbelegung des für die Durchführung der Trinkerfürsorge in Aussicht
genommenen Anstaltsteils aus. Während bei der Gründung der Anstalt vor 2 Jahren noch die Über¬
füllung der Trinkerabteilnng in Vrauweiler die Schaffung weiterer Unterkunftsmöglichkeitennotwendig
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machte, ist heute die Gesamtbelegung beider Anstalten mit Trinkern erheblich nnter die damalige Be¬
legung der Anstalt Brauweiler gesunken. Ohne alle Schwierigkeiten lassen sich die in Fichtenhain be¬
findlichen Trinker, soweit sie nicht im Laufe der nächsten Wochen zur Entlastung kommen,nach Vrau-
weiler überführen, wo ihre angemesseneUnterbringung nnd einwandfreie Betreuung möglich ist. Die
Zahl der anstaltspflegebedürftigen Geisteskrankenhat entgegen der nach dem Stande von 1930 anzu¬
nehmenden Entwicklunginzwischen nicht nur nicht zugenommen, sondern ist in allmählichemAbflauen
begriffen. Zum mindestenhat die Zahl der Neuaufnahmen wesentlich abgenommen. Diese Tatsache ist
in der Hauptsachedadurch bedingt, daß sowohl von den Krankenkassen wie vor allem auch von den Ve-
zirksfürsorgeverbänden infolge ihrer bedrängten finanziellen Lage die Frage der Notwendigkeit der
Anstaltsunterbringung weit strenger geprüft wird als früher und daß aus diefem Grunde vor allem ver¬
hältnismäßig harmlofe Kranke aus den Anstalten herausgeholt und bei Familien und teilweise
auch in kleinen ländlichen Heimen und Krankenhäusern untergebracht werden. Dadurch ver¬
bleiben in den vom Landesfürsorgeverbande benutztenAnstalten in der Hauptsachenur die schwierigen
Kranken, die mehr Aufwendungen an Pflege, Aufsicht uud Behandlung verlangen, wie der Durchschnitt
der Kranken. Jedenfalls nimmt die Zahl der harmlosen, arbeitsfähigen Geisteskranken,die aus den
Heil- und Pflegeanstalten zur Auffüllung der Belegung nach Fichtenhain überführt werden sollten,
ständig ab. Infolgedessen sind die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten ohne weiteres in der Lage, die
bisher in Fichtenhain untergebrachten leichtkranken Geisteskranken anfzunehmen. Es liegt also auch vom
Standpunkt der Irrenpflege kein Grund mehr vor, die Heilstätte Fichtenhain weiterzuführen.

Bei der Errichtung der Anstalt ließ die erziehliche Beeinflussung der dort unterzubringenden Für-
sorgezüglingedie Zusammenfassung kleinerer Gruppen von Insassen uud bei der Baugestaltung die
Schaffung kleinerer Abteiluugen und Uuterkunftshäufer erwünscht erscheinen. Infolgedessen war die
Heilstätte Fichtenhain von vornherein mit hohen Generaltosten belastet. Der relativ hohe Zuschuß,den
die Anstalt erfordert, erklärt sich auch aus der Tatsache, daß der Pflegefatzfür die Trinker nicht beliebig
erhöht werden kann, da die einweisendenVezirtsfürsorgeverbände mit Recht darauf hinweisen, daß das
Interesse des Provinzialverbandes an der Bekämpfung der Trunkfnchtauch in einer Beteiligung an den
Kosten im Einzelfalle feinen Ansdrnck finden müfse. Der Pflegefatzfür die Geisteskranken in Fichtenhain
kann auch uicht abweichend von den Pflegekostenfür diese Personen in anderen Provinzialanstalten fest¬
gesetzt werden.

Für das laufende Rechnungsjahr (1931) erfordert die Anstalt Fichtenhain voraussichtlich einen Pro-
vinzialzuschnß von 130 000 H^L. Die gegenwärtige Notlage zwingt dazu, nach Wegen zu suchen, wie
dieser Zuschuß herabgemindert werden kann. Als einzig gangbarer Weg erscheint der der völligen
Stillegung der Anstalt uud Auflösung der Heilstätte. An eine zweckmäßige Verwendung der Anstalts¬
gebäude durch die Provinz ist leider bei der Unterbelegung fast aller Anstalten zur Zeit nicht zu denken.
Aus dem gleichen Grunde kommt auch eiue Verpachtung der Austalt nicht in Frage. Sie muß aber auch
schon deshalb unterbleiben, weil heute gar nicht zu Überfehen ist, ob nicht die Provinz die Anstalt in ab¬
sehbarer Zeit wieder für ihre eigenen Anstaltszwecke benötigt. Jedenfalls haben die letzten Jahre der¬
artige Schwankungen in der Belegnng der Heil- und Pflegeanstalten gebracht, daß möglicherweifedie
Anstaltsgebäude in einigen Jahren fchon wieder für diesen Zweck erforderlichsind. Eine Herrichtung der
jetzigen Gebände für andere Zwecke, die übrigens nicht unerheblichefinanzielleAufwendungen erfordern
würde, kommt auch uicht in Betracht. Am fchwierigsten gestaltet sich die Lösung der Frage der Ver¬
wendung der freiwerdenden Beamten und Angestellten. Soweit an anderen Provinzialanstalten Stellen
frei wnrden, haben fchon in den letzten Monaten Besetzungen stattgefunden. Unter möglichsterVer¬
meidung von Härten foll diefes Vorgehen fortgesetzt werden. Es wird sich aber nicht vermeiden lassen,
daß eine Anzahl Beamte und Angestelltebis auf weiteres iu Fichtenhain verbleibenmnß, obwohl ihnen
keine Befchäftigunggeboten werden kann. Aber auch dieser Mißstand muß in Kanf genominen werden,
da auch dann noch die Ersparnisse,die mit der Schließung der Anstalt verbundeu sind, den beabsichtigten
Schritt rechtfertigen. Die verbleibende Belastung des Provinzialverbandes ist aus dem Haushalt der
Provinzial-Heilstätte Fichtenhain (in Anflösungbegriffen) zu ersehen. Daneben ist ein besonderer land¬
wirtschaftlicher Haushaltsplan für das „Provinzialgnt Fichtenhain" aufgestellt worden, dessen Erzeug¬
nisse bei den benachbarten Provinzialanstalten abgesetzt werden sollen. Durch Fortsetzungdes landwirt¬
schaftlichen Betriebes wird es möglich sein, wenigstens einen Teil der Beamten und Angestelltenweiter
zu beschäftigen und zugleich bis zu 25 Fürsorgezöglingen aus der Anstalt Nheindahlen, die zu landwirt¬
schaftlichen Arbeitern ausgebildet werden sollen, angemesseneBeschäftigungzu geben. Immerhin wird
auch der Haushaltsplan des Provinzialguts Fichtenhain noch einen kleinen Zufchuß erfordern. Ins¬
gesamt wird sich voraussichtlich der Proviuzialzuschußvou bisher 130 000 H^L auf 100 000 ^?^ im Jahre
1932 ermäßigen. Gs ist aber zu erwarten, daß durch Versetzung von Beamten in den Nuhestaudund in
andere Anstalten von Jahr zu Jahr eine weitere Entlastnng eintreten wird. Zudem ist aber auch der
Proviuzialzuschußdes vergangenen Jahres nicht ohne weiteres zum Vergleichheranzuziehen, denn er
beruht darauf, daß insbesonderefür die Geisteskranken eiu Pflegesatz vou 3,75H^wie in den Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalten in Einnahme gestellt wurde. Da es sich aber im weseutlichen um Leichtkranke
handelt, so liegen deren Unterbringnngskostenin den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten unter dem
Durchschnitt. Es kommt daher als Gewinn bei der Stillegung auch noch der Betrag in Frage, nm den die
Kranken in den Provinzial-Heil- uud Pflegeanstalten, in die sie znrückgebracht werden, billiger verpflegt
und untergebracht werden, als der Pflegesatzbeträgt, der in Fichtenhain in Rechnung gestellt wurde.
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